
POLYEUKT WIDER EUXENIPP

Polyeukt verfolgt nach des Hyperides im;se Ev~el'{nnov

elaal'ye).{ar; anoloykt 11o),:vWIYXUJ1' den Euxenipp mit so
leidenschaftlichem Hasse, dass er es am Iiebst{ln Sähe, wenn
sein Gegner zum Tode verurteilt und die Leiche ansserhalb
Attikas beerdigt würde (18) 1).

Wie ist diese Feindschaft entstanden, und wie sucht
sich Polyeukt an Euxenipp zu rächen?

Nach der Schlacht bei Cbäronea war Oropus, eine Stadt
an der Mündung des Asopus, um die sich Theben und Athen
oftmals gestritten hatten (vgL Strabo Buch 9 8vaftrpUJßnT1)o[wP
eyeyeVI)'iO noÄAd~tr;), von dem Makedonierkönig Philipp den
Athenern zurückgegeben (Paus. I 34). Da bestimmte der
Demos, es sollten sich in die Ländereien bei Oropus (Hyperides
nennt 16 nach ihrer natürlichen Beschaffenheit O(11) die
10 Phylen teilen, und zwar so, dass sich immer zwei (avvbvo)

zusammen eine Parzelle erlosen sollten: ager enim quinqtle
vii/elm' colles complexus fitisse, sagt Schneidewin in seinen
Hyperidis orationes duae S. 33. .

Selbstverständlich müssen alle diese fünf Parzellen, um
die gelost werden soUte, von Staats wegen abgemessen und
abgesteckt sein: sonst wären unter den benachbarten Phylen
Grenzstreitigkeiten an der Tagesordnung gewesen. Diese Ab­
grenzung der Parzellen durch Aine Behörde ist der Sache
wegen so notwendig gewesen, dass sie unzweifelhaft ist, ob­
gleich sie mit keinem Worte erwähnt wird. Gesproche'n wird
nämlich 16 nur von einer Abgrenzung der fünften Parzelle,
d. h. der Parzelle, in der das Heiligtum des Amphiluaus lag,
und diese Abgrenzung, von der Polyeukt in seiner Rede vor
Gericht gelegentlich erklärt hat, dass sie die 5q Landmesser
(der Artikel zwingt uns, an eine staatliche Behörde, an das
athenische Katasteramt zu denken) vorgenommen haben, macht
einer sorgfältigen Erklärung unserer Rede die erste Schwierig-

I) Benlttzt ißt die Allsgabe von ehr. BibI. Teubn. 1917.
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bit, eine Schwierigkeit, die meines Wissens noch keine
Berücksichtigung gefunden hat.

Nach dem Zusammenhang geht das von und
a<p0e{oal'ter; abhängige alrra zurück auf aeor;, und von diesem
Berge heisst es ;mOro ro aeo.:; liJ.axeji 'A:lCapm'rlc; ~a;' 'lnno­
{)omvdc;'. Demnach wäre Phylenpaar ron vornherein dazu
verdammt gewesen, eine voIlige Niete zu ziehen, und mit
welchem Rechte hätten sich die beiden Phylen, nachdem sie
die Niete gezogen ha.tten, auf dem Gebiete, das in seiner
ganzen Ausdehnung dfteror;; des Amphiaraus geworden war
(hup. sagt von diesem a.. a. St. ,{h;ov 'Ap<ptaeaov newtoL':;
'Demn[oLC; ~(J:t:8ar1] l'oplCw1, voree011 08 ~at ol na.V7:Si; "E),J.1]j·131;
71/,1'}vrat'), überhaupt häuslich einricllten können? Mau hätte,
wenn die Parzelle, in der das Heiligtum lag, Besitz von
zwei Phylen überhaupt nicht in Frage kam, wahrlich besser
daran getan, von ihr bei der Verlosung ganz abzusehen und
uur die übrigen Ländereien aufzuteilen. Da aber tatsächlich
auch um die Parzelle mit dem Heiligtum gelost ist, müssen
die 50 Landmesser ausser den vier anderen Parzellen erst.ens
noch eine fÜnfte Parzelle in ihrem ganzen Umfange und
zweitens innerhalb dieser Parzelle das Gebiet abgesteckt haben,
das als Tempelgut dem Amphiaraus "erbleiben sollte. Nach
der Verlosung nahmen die beiden Phylen das ihnen zugefallene
Gebiet in Besitz. Bald stellt e es sich aber heraus, dass sie
sicb Übergriffe zu schulden kommeu liessen, dass sie Erträg­
nisse des Gebietes verkauften (anißwro in 16), das dem
Amphiaraus gehörte. Daher entstand in der BÜrgerschaft
eine grosse Unruhe: man fÜrchtete eben Zorn und Rache der
gekrä.nkten Gottheit; und iu solcher Stimmung lag es nahe,
dass man auch an der Ilichtigkeit der "ou den Landmessern
best,immten Grenzen des Tempelackers zu zweifeln begann.
Der qualvollen Ungewissheit beschJol"s nun der fJfj/lOr;, der
sich ja doch wegen der von ihm veranlassten Aufteilung selbst
Hil' eine Verletzung heiligen Gebietes verantwortlich fühlte,
durch Befragung der höchsten Instanz ein Ende zu machen:
er gab dem reichen Euxenipp, der wegen seines
Reichtums (32) unbestechlich zu sein schien, den ehrenvollen
Auftrag, sich mit zwei anderen Bürgern (r.ehe)J avr0) nach
Oropus zu begeben, um im Heiligtum des Amphiaraus durch
Inkubation die Ansicht des Gottes selbst zu erfahren, um
eben zu erkunden, ob nach seiner Auffassung die beiden
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Phylen im Recht oder im Unrecht wären, ob sie ihre ver­
meintlichen Ländereien rechtmässig oder unrechtmässig in
Besitz hätten. Und die Antwort, die Euxenipp auf diese
Frage heimbrachte, soll die erste Veranlassung zu dem Zer­
würfnis mit Polyeukt gegeben haben.

Wie lautete aber diese Antwort? Auf welche Meinung
des Gottes glaubte Enxenipp aus dem Traume in dessen
Heiligtum schliessen zn dürfen? Die Beantwortung dieser
Frage ist die zweite grössere Schwierigkeit, die unsere Rede
einer wissenschaftlichen Erklärung bietet.

Sicherlich wird Euxenipp seinen Traum einem DVfliJonoAOr;,
einem a~'eteO'Yvettl1r; vorgetragen haben: denn deren gab es in der
Nähe des Heiligtums, das so gern von Leuten aufgesucht wurde,
die durch Inkubation den Willen der Gottheit erfahren wollten,
gewiss in Menge, Und was der Volksbeauftragte nun zu Hause
meldete, ist nach Meinung einiger Interpreten (Schneidewin
und A. Schäfer) für die beiden Phylen, die den Berg mit dem
Heiligtum erlost hatten, ungünstig, nach der Meinung anderer
(Comparetti und Sauppe) günstig gewesen, während Blass und
Jensen sagen: EuxenipPu8 80mnimn ambiguu'm ut videt1,t1'
quodque p1'O se d~tae t1'ibuB intelp1'etm'i possent l'ettulit. Nach
meiner Auffassung muss die Antwort des Euxenipp für die
heiden Phylen allein schon aus dem Grunde günstig gelautet
haben, weil Polyeukt, der ihnen ihren Besitz als unrechtmässig
nehmen wollte, den entsprechenden Antrag :n:edr; 'Cd bv:n:1'to~' (15),
d. h. ,in Widerspruch mit dem Traume' stellte. Auch würde
es, wenigstens bei einem ungünstigen Ausfall, ganz unver­
ständlich sein, Euxenipp seine Antwort XaetC6/lsvor; '/,'tat

erstattet haben könnte. Wunderbar aber ist und bleibt es,
dass Polyeukt in der Volksversammlung, in der Euxenipp über
seinen Traum berichtete und er selbst wider diesen Traum
seinen Antrag stellte, sonst an dem Traume keine Kritik geübt,
ihn überhaupt nicht besprochen zu haben scheint. Hyperides
lässt es nämlich' unentschieden, ob Polyeukt den Traum da­
mals für wahr oder für unwahr (15 und 16) gehalten hat:
zu dieser Frage aber hätte er, bei seiner entgegengesetzten
Meinung, wenn er den Traum überhaupt besprocheti hätte,
Stellung nehmen müssen,

Worauf gründete denn aber Polyeukt seine feste Über­
zeugung von der Unrecbtmässigkeit des Besitztitels der heiden
Phylen? Mir kommt es vor, als ob sich in Polyeukts Über-
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zeugung und in feinem Antrage wider Euxenipps Bericht eine
Weltanschauung offenbart, die im schroffsten Gegensatz zu
der Weltanschauung des Euxenipp steht. Dieser war im
Auftrag des Volkes gern nach Oropus gegangen, weil er an
das geheimnisvolle Walten der Gottheit glaubte, weil ihm die
Offenbarung des göttlichen Willens durch Träume Tatsache
war. Der Wirklichkeitsmensch Polyeukt hingegen gründete
seine Überzeugung nur auf das, was wirklich geschehen und
nicht zu leugnen war. Vorher (neOTEe01! in 16), d. h. ehe die
Verlosung der Äcker vor sich ging, hatten die 50 Landmesser
des Gottes Gebiet abgemessen und abgesteckt, und diese Tat
einer staatlichen Behörde stand Polyeukt höher als ein Traum
im Heiligtum eines Gottes, und so stellte er denn, als Euxenipp
seinen Antrag erstattet und ausgeführt hatte, dass nach seinem
Traume. die beiden Phylen recbtmiissige Besitzerinnen des
ihnen zugefallenen Gebietes seien, kurz entschlossen, olme auf
weiteres Rücksicht zu nehmen, aus sich selbst (1/J1}fPWPU
aih;01;eM~ in 15) den Antrag, dass die beiden Phylen Aka­
mantis und Hippothoontis den Berg, den sie erlost hatten,
dem Amphiaraus zurückzugeben hätten; zuriickgeben sollten
sie ihm auch 7:1]1! Up,~jI (b1J aneoOJl"(o. Hier kann nur an den
Gewinn aus verlmuften Erträgnissen der Äcker gedacht werden:
denn verkaufte Ländereien hätten dem Gotte selbstverständ­
lich selbst zurückgegeben werden mUssen.

Über Polyeukts Antrag aber kam es nicht zur Abstim­
mung: es wurde eine Klage naealJop,O,)1J in Aussicht gestellt.
Diese Drohung erscheint mir darum so wohlverständlich, weil
der Antragsteller seinem Antrag ptXea OW.ÄtnC01' (17) noch einen
Zusatz hinzugefügt hatte, nämlich dass die übrigen acht Phylen
die beiden Phylen entscllädigen sollten, ono)(; 0.'1' It1] eÄatriiww.t.
Dieser Zusatz musste ganz Athen gegen Polyeukt aufbringen:
denn nach seiner Annahme waren nicht nur die Phylen
Akamantis und Hippothoontis, sondern alle Phylen und damit
ganz Athen geschädigt,. Darum der laute Unwille der Volks­
versamnllung, daher die Erhebung einer Klage naem'op,ow.

Diese Klage wurde nun, wie zu erwarten war, zuungunsten
des Polyeukt entschieden, und zwar wurde der Verldagte des­
halb :rr,aea1Jop,OJ1J verurteilt, weil sein Antrag, wie Hyperides 15
sagt, ,nicht nur äusserst ungerecht war, s<,>ndern sich auch
selbst widersprach, OU eh' EiJU1JtnnoJi'. Euxenipp hatte die
Klage wider Polyeukt nicht eingereicht, aber das ist ja, ganz
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selbstverständlich, dass in der Verhandlung immer wieder
darauf hingewiesen wurde, dass des Euxenippus Traum gerade
das Gegenteil von dem beweise, was Polyeukt für recht halte,
und so war die Empfindung des Verurteilten wohl begründet,
dass er seine Vmurteilung dem Euxenipp zu verdanl{en habe,
und mit der Zeit redete er sich ein, er sei durch die Schuld,
ja sogar auf Veranlassung des Euxenipp verurteilt, "ährend
von seinen Gegnern doch nur dessen Traum als Zeugnis wider
ihn angeführt war. Der Inhalt des Traumes kam eben als
etwas Neues zu anderem hinzu, was den Besitztitel der Phylen
Akamantis und Hippot.hoontis bewies.

Die Verlosung des Gebietes um Oropus war auf Volks­
beschluss vor sich gegangen, die beiden Phylen waren also
gesetzmässig in den Besitz des ihnen zugefallenen Ackers
gekommen. Bestritt man aber ihr Recht deshalb, weil der
Acker durch die Vermessung der 50 Landmesser als Besitztum
des Gottes legitimiert sei, so konnte man auf der anderen
Seite sagen, dass durch die Anschauung des Gottes, wie sie
sich in Jes Euxenippus Traum offenbart habe, die Vermessung
der Landmesser selbstverständlich als falsch erwiesen sei. So
erschien der Antrag des PolyeuH als afltna)'!:a-rov, und das
war an sich wahrlich scbon Grund genug, um den Antrag­
steHer naeavoWJJl} zu verurteilen. Hinzu kam aber, dass der
Antrag "ai balJ'dov avro eavup war: denn was in seinem
Hauptteile als Schuld der beiden Phylen Akamantis und
Hippothoontis bezeichnet war, das wurde durch seinen Zusatz
gewissermassen zu einer Schuld der übrigen Phylen gestempelt.
Jedenfalls war es ein Ileicbtes, von der geforderten Entschä­
digung der beiden Phylen durch die anderen Phylen zu sagen,
sie mache die Schuld der beiden Phylen Akamantis und Hippo·
thoontis zu einer Schuld aller übrigen Phylen. Und Hyperides
selbst spricht 17 nach den Worten, in denen er von seinem
und der Richter Standpunkt aus dem Polyeukt sein grosses
Unrecht vorhält, d. h. nach den Worten ,Wenn du den Phylen
den Berg nehmen wolltest, obgleich er ihr Eigentum war,
yerdienst du da nicht Zorn? c, zu demselben, um ihm den
Widerspruch zwischen den beiden Abschnitten seines Antrages
recht klar zu machen, also weiler: ,Wenn sie ihn aber nicht
mit Recht besassen, sondern derselbe des Gottes Eigentum
war, warum beantragtest du da, dass die anderen Phylen ihnen
auch noch Geld bezahlen sollten? Denn sie mussten ja doch
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zufrieden sein, wenn sie nur des Gottes Eigentum zurÜckzu­
geben und nicht ausserdem noch eine Geldbusse zu zahlen
hatten'.

Jedenfalls kann es niemand wunde! nehmen, dass die
Richter, von denen ja doch jeder als Angehöriger irgendeiner
Phyle durch Polyeukts Antrag in Ptfitleidenschaft gezogen
werden sollte, den Antragsteller naea~'6'1(o~' verurteilten, und
erstaunt sind wir nur dariiber, dass er mit einer so geringeu
Strafe, mit 25 Drachmen, davonkam.

Doch was tat Polyeukt nach seiner Verurteilung? Er
machte Euxenipp den Vorwurf: 'toff (seil.
)i!tlptaeaov), einen Vorwurf, dessen sittlichen Wert Hyperides,
den PolyeuU anredend, mit den Worten einschätzt (18): ,8l
anhpvye<; r:1]V yeaqn],', oiw 0.1' uarevevoaro ovro<; tov {}eov'
und dessen Schärfe der Auffassung dessen entspricht, von
dem er !!tammt; denn dem Polyeukt war das, was die oewr:at
als Beamte festgesetzt hatten, unantastbar, und was anders
la\itete, war ihm eine Unwahrheit, eine Lüge: Euxenipp hatte
also mit der Antwort, mit der er aus dem Heiligtum des
Amphiaraus heimkehrte, dem Gotte eine LÜge in den Mund
gelegt.

Aber wie hat er seine offiziellelnklage, seine eloayyeUa
wider Euxenipp formuliert? Welche Vergehen hat er in ihr
berücksichtigt?

Schon die Tatsache, dass P(jlyeukt eine daayyeUa gegen
seinen Gegner einreichte, beweist, dass er ihn wegen eines
ganz schlimmen Frevels am Staate verklagen zu können
glaubte; denn naoh dem 710/lm; elaa)'yelt!h:u<; waren elaayy8ltat,
d. h. öffentliche Klagen, die lei dem Hate oder gar bei dem
Volke selbst einzureichen waren, im ganzen nur gegen Hoch­
verräter zulässig.

So gibt Hyperides denn in der Einleitung seiner Ver­
teidigungsrede seiner Verwunderung darüber Ausdruck, dass
jetz.t elaeyyeltat wegen der nichtigsten Gründe "or das Gerioht
kämen, und fügt dann mit spöttischem Lächeln hinzu, Euxenipp
werde sogar deshalb dnrch eine elaayyeJ.la belangt, weil er­
einen Traum gehabt haben wollte. Darauf beginnt er (§ 4)
die Verteidigung selbst mit der Mahnung an die Richter,
vor der Betrachtung der Xa.r11yoe{a, d. h. der eben vor dem
Gericllt gehaltenen Rede des Klägers, mUsse man auro TU
h:epdÄalO'p tov ayevl'Os "a.i r:,}v U"7ityeap']1' prüfen, ob sie dm
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Gesetzen entspreche oder nicht. Jernstedt hat aus dem Text
das Wort 'Xat gestrichen: er sieht also in dem Wort alJn·
yeaqnl11 eine Apposition zu cr) 'X13paAatm' cov ayäJlla~ und
bezieht demnach heide Ausdrücke auf ein und denselben
Begriff. Nach meiner Auffassung ist ual beizubehalten: mit·
dem Ueq}(1.Aa1011 cav ay(nl'O(;, das durch das beigefügte aino
als etwas ganz besonders Wichtiges hervorgehoben wh'cl, ist
die von Polyeukt eingereichte '}'eaq:nl und in ihr vor allem das
die Klage begründende Gesetz gemeint, während unter arit­
'I'emp~ die von Euxenipp bei derselben Behörde eingereichte
Erwiderung zu verstehen ist. In solchen rJ.1'tlyearpal pflegte
die Zulässigkeit der beabsichtigten Klage bestritten zu werden,
und Euxenipp hat in seiner Erwiderung die Zulässigkeit der
wider ihn erhobenen mit der Behallptung bestritten,
der 1'6p,o~ cloayyeAc'uO(; könne auf ilm keine Anwendung finden:
das Gesetz treffe seinem Wortlaute nach nicht jeden Bürger,
sondern nur die el/toee(;, d. h. Männer, die von Beruf Redner
und Staatsmänner waren. Offenbar hatte Polyenkt bei dieser
Behauptung den Paragraphen des elaayye):c:,,,oc; im
Sinne, der lautet: EtoayyeUu yE,1!Sa{}w, 8a1J 7:t(; !?r)uoe W'II f.tl]

UYl1 ca r.0 (n]W!J 'A 1Jn1'alo)jl X'Jllf.1ur.a AaßW'll (8).
In seiner Rede vor Gericht hatte nun Polyellkt nach 4 auf
die alluyearp1l des Euxenipp erwidert: r.OV(; &noAoyovp11Iov~

(9 steht dafür cOV(; fpeVym1ca,) ov Oet laxvetCea{}m .0
yöAUX<p VOP,(!!, ueÄevet rWI' (j1]iOenW avrW1J ia,
yeUa!: e11Jat cOV Ure", In] .a agwm O~fJq), ov xaid
nalJ'tO)1l Hyperides aber. argumentiert natürlich im
Sinne seines I{]ienten, dessen d117:'yf!arpry doch wohl auch von
ibm beeinflusst ist, und er sagt ausdrücklich von sich:
GV neo.eeov OVOel'O~ al! 1t'V1lo{)ebp' f} roviov ,ich will nichts
früher erwähnen als die Tatsache" dass der erwähnte
setzesparagraph auf Euxenipp nicht zutrifft, und immer und
immer wieder nennt er den Verklagten unmittelbar oder
mittelbar einen lOIWnl(;, d. h. als Redner und Staatsmann
einen Laien. Demnach hat Hyperides darauf den grössten
Nachdruck dass Euxenipp kein Rhetor, kein Politiker
war, nach dem vopo~ eloayyeA'ttXO(; also nicht bestraft werden
könne, und er hat auch bei der Besprechung des 110fl.0:; eloa'v­
yeAitx6(; überhaupt (7 bis 9) den Zusatz (Nrw(! rovin dem
letzten der aus ihm zitierten Paragraphen zu rechtfertigen
und dabei des Gesetzgebers Klugheit ins reohte Licht zu
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stellen versucht. Auch ist es kein Zufall, dass Hyperides bei
jedem der drei Beispiele, die er 28-30 aus seiner eigenen
Praxis anführt, um den Unterschied zwischen seiner Art und
der des Polyeukt zu veranschaulichen, immer zu Anfang
betont, wie einflussreich und bedeutend der Mann war, dem
er den Prozess machen zu müssen glau bte.

Demnach hat Hyperides in mustergÜltiger Weise seines
Klienten at'T:iyearpt] unterstützt, und über Zweck und Inhalt
dieser aYT:/.yeurp~, die etwa ovx Bon xedfFjll(U Ev~bl'Ji1Wl' xa'[(t
'[(lY "0J1.0Y eloayyeJ.uxot,· ov yae ion Q11T:We gelautet haben
mag, kann kein Zweifel sein. Doch wie steht es denn nun
mit der vorhin aufgeworfenen Frage llach der yf.Jarpl] des
Polyeukt, dem aVT:o TO usrpaAawv rov aywt·o,;? Wegen welches
Frevels hat Polyeukt seinen Feind in seiner yearpl/ belangt,
und auf welches Gesetz hat er sich dabei gestützt? Hat er
ihn etwa auch wegen einer Versündigung an einer Gottheit
verklagt? Auch die Beantwortung dieser Fragen bietet wieder
mancherlei Schwierigkeiten.

Zunächst muss man, um dem Kern der Sache näher zu
kommen, alles das ausschalten, was der Kläger in seiner
Rede vor Gericht vorgebracht hat, um seinen Gegner jri den
Augen seiner Richter herunterzusetzen und zu einem verächt­
lichen Menschen und gefährlichen Bürger zu machen. Hier­
her gehört alles, was Polyeukt /uuea :TU,el T:lj,; al'ii?'earpij,; slnwl'
zuungunsten des Verklagten E.,~w rov neaYttaw,; (31) und zwar
auch nach der Darstellung in dem mit ual T:O na1'T:Wl! OSi1'O­
raT:OV beginnenden Abschnitte aJlgeführt hat: denn auch er
kannte sehr wohl den gefährlichen Grundsatz verleumderischer
Menschen: semper aliquid haeret. Aber auch wenn er sagt,
Euxenipp habe die Rönigswitwe Olympias im Tempel der
Hygieia eine Schale aufstellen lassen, und wenn er ihn des~

halb einen Schmeichler der Olympias und der Makedonier
nennt, so ist auch das von untergeordneter Bedeutung und
lässt auch keinen Schluss auf Polyeukts yearp11 zu. Denn
Hyperides sagt 19 mit Riicksicht auf diese Freundlichkeit
des Euxenipp: erpo&ov lavTqJ sl~ nh, aywva TU sud/'I]s lJl'Ofl,(l

naearplewv ual XOAuustm! '1PSVÖI] uaT:1l?,oeWV EV~f;1'tnnov vno­
AattßaYcl'; (Polyeukt ist angeredet) /iiaoq; xal Oe?n}v avupavA­
U~SiV naea TWY OtUaOTwl', und in diesen Worten zeigt der
Ausdruck cl,; TOV aywl'a T:O sustVt],; ovofia naearplewv irp6öwy
ganz deutlich, dass die Euxenipp vorgeworfene uoAaueta. der
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Olympias gegenüber in der yeUrJ17 des Polyeukt nicht berück­
sichtigt war. Doch ganz unzweifelhaft hat die slauyysUa, die
1'I2Ucp17 des Polyeukt das Vorgehen gegen Euxenipp mit dessen
Verhalten Makedonien gegenÜber begründet. Hyperides sagt
nämlich 39: slal7?,ye2xs (!) ?NJ.e au'nh' (seil. lloU)svxiO~ EiJU·
l'tnlI:01') ;111) ia aewra Uyetv rc'f> 017PQ) Ti[> Y!fhlj'a{Wl' X(!l]f.1lJ.Ta
? ß' \ 1<' ,-" , - 1<'/,ap U"'Ol!'t'a xm uweew; naelJ. iOW iW'W!TW nelJ.i'l'01JiWV up ufllU!J
u~ Y!{) 'Yjva{Wll , und von dieser claaY'f'd{a behauptet der !:ledner
an derselben Stelle, es sei yon ihr Euxenipp vn' avrovroii
Xa7:11YO(!OV T/?onm' Ul!U anoAeAvwf/'Oi; 1). Wenn Hyperides aber
diese Auffassung damit begründet, dass eine Beschuldigung
des Euxenipp wohl begreiflich wäre, wenn diejenigen, nae' cbv
ia owea SlA11cpoW Eveel'tnnol' aVl'ayWY{Cea{)m aVio7q, Ausländer
(l!~w ifj~ nOAew<;) wären, dass sie aber unbegreiflich sei, weil
der Kläger sage, Euxenipps Hintermänner seien Athener, und
weil er diese also selbst belangen könne, !'O sieht man, dass
der Verklagte Mitglied einer lratefrL gewesen sein muss, die
im Sinne Makedoniens wirkte. Und will auch Hyperides da­
von, dass seinem Klienten über einen Verkehr mit Make­
doniern nichts nachgewieten werden könne, so fest überzeugt
sein, dass er von ihm 21 getrost sagt: 8" ea1! &{~rJ<; acptY,ue,'Q11
nwnoiS slq 111axeool!lay xr?. bis e'i nq xai lV.Ao<; iCOY nOAtiw1',
X(!11aaa{}w1J ai'n:cp oi olxaarai ÖU ßOVA011'Cat, Euxenipp muss
trotz alledem wegen derlei Vergehen yon Polyeukt belangt,
d. h. des Hochverrats beschuldigt sein, und es ist ausser­
ordentlich zu bedauern, dass die Uai17yoela des Klägers nicht
erhalten ist: sonst würden wir wohl mancherlei über des
Verklagten verdächtigen Verkehr mit Makedoniern wissen.

Begründet aber hatte Polyeukt seine daayys2la (vgJ. 39)
mit demselben Gesetze, auf das sich Euxenipp berufen hat,
um die Unzulässigkeit der Klage nachzuweisen, doch hatte
er aus dem betreffenden Paragraphen des j'OIIOr; slaayysATtuoq
das für Euxenipps U1'Tlyeaqn] und seines Anwaltes Beweis­
führung so bedeutungsvolle e~iW(} Wl' verschwiegen: er scheint
nämlich den Einwurf des Euxenipp geahnt zu haben, und
wahrscheinlich hat er ibn nicLt durch den gefährlichen Zusatz
geradezu herausfordern wollen.

') FÜr drJllneÄ.fdt.,/ und (I.lroJ.eAv,uh·r] schreibe ich mit Sanppe
,Göttingisehe gelehrte Anzeigen' 1870 1:::). 263 clrnl'Y1'EA,uivov und &710­

Advl'EVOV und setze nach 7Ial!u' VOfLOV!j tar/v ein Komma" das den
mit 11 beginnenden Relativsatz abscbliesst.
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Als aber Euxenipp den gefürchteten Einwurf wirklich
machte und damit einen äusserst geschickten Scllachzug tat
- denn klüger kann ein Verklagter nicht vorgehen, als wenn
er gerade auf Grund des Gesetzes, nach dem der Kläger seine
Verurteilung verlangt hat, seine Freisprechung beantl'agt-,
da wird von seiten Polyeukts ein einfaches ou (38 'i lOXVf]['

CBoOm EvU"l7tnm' 1:0/ sloaJ'J'BAwal> 'l'6jt(p nicht genügt haben,
und er wird den Richtern wenigstens den Nachweis nicht
schuldig geblieben sein, dass Euxenipp, auch ohne (NUlle zu
sein, dem Staate durch gefährliche Anträge hil,be schaden
können, und dass es dem Sinne. des "(J,tIOs doa'JJJ1eA:rt~6f: durch­
auS nicht entspreche, für solche Anträ,ge nur Politiker und
Hedner zur Rechenschaft zu ziehen; und auf diesen Nach­
weis glaube ich ,lltu(Jo! in jenen Worten ,lI1/X(Jet oe n8(Jt i~q

cwnyeaqxijr; simf.w (31) beziehen zu sollen.
Hyperides seinerseits aber tadelt gleichfalls die Yf]aqn)

der Gegenpartei. In 29-30 zitiert er das Wichtigste aus
der von ihm selbst, gleichfalls auf Grund des VO/lf)(; slaay­
y8ATtu6q, gegen Philoldes eingereicMen elaayyeUa und erklärt,
er habe fünf- bis sechsmal unter den Worten 1:a08 !3ln/i'J' (seil.
WtlouAfj\;) GV .,;a aewra 1:<'0 Ollfll{) xet//taia l.aßw" einen staats­
gefährlichen Antrag angeführt, hält aber dem Polyeukt vor:
011 ö' a It8V elne'l1' Ev~bJtnnm' <pt}; GV aetora. up Öl}fUP'
ovu elxe\; 'JI!2&tpat i~V 8laaYJ'E1Üxv. Und dieser Mangel in
Polyeukts Y(Ja<p~, der wunderbar absticht gegen die peinliche
Ausführiichkgit d0r eben erwähnten 'JI(JW:p1/ des Hyperides
- der Redner sagt von sieh seIhst: 7:~" elaayyeIJm' sYf]mpa
~huata'l' uat w07!ee cl "OfW\; USABV8t und O[U(tW" yue tp/,t1)1' oeil'
1:0V uywva uai t*, uetatV notfjoat - ist der Grund, aus dem
Hyperides in der rekapitulierenden Zusammenfassung in 38
nach den Worten ft~ nSflt[o'Yj1:S avn:)" (seiL EvUnnnol') ini
neayp,an OVOIWOr; a~tq> "al eloayyeAtq. tOw.v1:'fj, i,ov ItO"ov ov"
lvoxo\; earw - dem Sinne nach ist zu ergänzen etltW!2 ov"
&Sv - also fortfährt: <lUd "al avri/ naQa j'o/wvr; eodl',
slorJYyel~'1J: also auch dieser Mangel der "f]aqJ1] soll eine
Verurteilung des Euxenipp wegen Hochverrats verhindern.

Also das ist unzweifelbaft, dass gegen Euxenipp eine
yeal{J~ auf Hochverrat eingereicht ist. Ist denn aber das
Vergehen, das der Gegner ebenso scharf wie kurz mit ua1:­

eljJBvaaro 1:0V bezeichnet hat, nicht auch gerUgt worden '(
Hat Polyeukt ihm deswegen nicht uasßllta vorgeworfen?
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Eine Y(2alfJ~ aaeßelar; war bei dem ßaatJ"evr; einzureichen,
konnte also nicht als elaayyeJ"la zusammen mit der Klage auf
Hochverrat hei Rat oder Volk angebracht werden. Wollte aber
jemand erwidern, Schuld des Hochverrats sei schwerer
als die der GoBßew. gewesen und darum sei diese mit jener
zugleich abgeurteilt, so ist diese Auffassung wegen der wicb­
tigen Stelle 38, die ja doch den Richtern noch einmal Eu:x:enipps
Freispruch aufs nachdrucksvollste ans legen soll, ganz
unmöglich. Es hätte hier Hyperides unter keinen Umständen
das unerwähnt lassen dürfen, was gegen das ';wreVJBvauw
Ev1;l"t'Jl:1r.Or; 7:aiJ {}eoiJ gesagt war. Denn wenn sich auch die
beiden Verteidiger des Eu:x:enipp, Hyperides und dessen Vor­
redner (6 :1r.(26u(2or; mhoiJ JiyQ,)lI 15), so in ihre Aufgabe geteilt
haben sollten, dass dieser den Verklagten von dem Vorwurf
der Gottlosigkeit, jener von dem des Hoohverrats rein wasohen
sollte, in jener Rekapitulation musste Hyperides notwendiger­
weise auch das erwähnen, was sein Vorredner gegen die
Beschuldigung des Eu:x:enipp wegen aaißeta vorgebracht hatte,
denn was half es diesem, wenn man ihn yon der Schuld des
Hochverrats freisprach, wegen der der aoißew aber verur­
teilte? So bin ich denn der Überzeugung, dass von einer
uOBßsla des Eu:x:enipp in Polyeukts yeuqn] gar nicht die Rede
gewesen ist.

Diese elaayyslta traf nur das staatsgl'lfiihrliche Treiben
des Eu:x:enipp, und als solches kann auch die Antwort angl'l­
sehen werden, mit der er aus Oropus heimkehrte. Aus ihr
musste nach allgemein geltender Auffassung eine schlimme
Not für den Staat erwachsen: denn auf sie. gestützt hatte
man einem Gotte, trotzdem nach Polyeukts Überzeugung das
Hecht ganz unzweifelhaft auf seiner Seite stand, sein Eigen­
tum genommen und damit seinen Zorn auf Staat und Volk
herabbeschworen. Veranlasst aber war nach Meinung
seiner Gegner wenigstens - die staatsgefährlicbe Antwort
des Eu:x:enipp, wie alles andere, was er dem Staate gegenüber
verbrochen haben sollte, dadurch dass er sich hatte bestechen
lassen: denn das xaetl;0flCVO" 'tlat in 15 besagt nichts anderes
als das X(2~pm;a A(J4lßavon:a uni oW(2ear; in 39.

Ist aber bei meiner Erklärung die Tatsache, die dem
Eu:x:enipp den Vorwurf uat81peVaaTo TOiJ {}eoiJ einbrachte,
neben den staatsgefährlichen l'aten, die dem Verklagten vor­
geworfen sein müssen, nicht als besondere und eigenartige
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Schuld gewürdigt, so darf doch nioht vergessen werden, dass
ihr des Hyperides Darstellung eine ganz ausserordentliohe
Bedeutung heigelegt hat: naoh ihr ist die von Euxenipp aus
Oropus heimgebraohte Antwort oder, spreohen wir mit Hyperides
selbst, sein Traum (3) der Grund gewesen, weshalb Polyeukt
wider ibn einen so gefährliohen Prozess angestrengt hat, und
so ist Polyeukts Klage wider Euxenipp nichts als ein Werk
gemeiner Rache, Nach meiner Auffassung aber konnte der
Grundsatz ,Auge um Auge, Zahn um Zahn' nicht besser ver­
anschaulicht und zugleich verurteilt werden, als es in 18
geschehen ist. Denn hiet, sagt Hyperides zu Polyeukt: ,Also
wenn du bei der wider dich angestrengten Klltge freigesprocllen
wärest, dann hätte der Verklagte dem Gott keine Lüge in
den Mund gelegt; da es nun aber das Geschick so gefügt
hat, dass du ,verurteilt bist, muss de.nn da Euxenipp des
Todes sein? Und während du wegen deines eigenartigen An­
trages zu einer Geldstrafe von 25 Dracbmen veru,rteilt bist,
darf denn da der, der sich auf des Volkes Gebeiss in dem
Heiligtum niedergelegt hat, nicht einmal in Attika bestattet
liegen?' Und schliesslich sei noch erwä1mt, dass es in der

. schon besprochenen Rekapitulation gleich zu Anfang Itl]
ne((d01]re aih:th' enl neaJ'!lftri OVOS1'tl.; et017yyeApi11011 heisst
und dass damit auch der Traum Euxenipps noch einmal zur
gebührenden Geltung kommt, Mit den Worten neaypm:t
ov&vd~ Q.~Üp elu17yyeÄpevov wird nämlich der Umstand den
Uichtern nochmals ins Gedächtnis zurÜckgerufen, wie es zu
der slaayysA{a wider Euxenipp gekommen ist: denn das nefiypa
OVOcI'O'; ligwv ist eben nichts anderes als des Euxenippus
Traum.

Endlich sei noch die }j'rage aufgeworfen: Hat Polyeukt
in seiner yeap1] auch eine Strafe beantragt?

Das scheint mir bei seinem leidenschaftlichen Hasse auf
Euxenipp ganz selhsh'erständlich, und wie er nach Hyperides
(13/14) an einer wichtigen Stelle seiner )Ca:n7yoe{a, an der er
seinem Gegner vor Gericht nicht einmal die Hilfe treuer
Freunde und treuer Anverwandten zugestehen mochte, mit
Emphase gesagt hat: Ni] Ara' Ta yae n,<:rr.ertypb'a atn:ijJ oetl'a
sarU' ~al a~ta {Jm'arov, so wird er auch in seiner yeaqnl die
beiden Wörter rl/lfll-ta {Jd1'm:o~ nicht vergessen haben, Und
wenn er in seiner 'Xa7:llyoeÜt des öfteren auch den grossen
Reichtum des Verklagten erwähnt und auch darauf hingewiesen
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hat, ro~ ov~ i~ Ot~atov noll1}v ovo{a:v (JV1jetAe~7:ah so merkte
man des Redners Absicht sebr wohl (32): er wollte bei den
Richtern die Gier nach dem Vermögen des Euxenipp wecken,
damit sie ,auf anderes ihr Augenmerk richteten als auf die
Sache selbst und darauf, ob der Verklagte Unrecht getan
habe oder nicht', damit sie ihn eben darum verurteilten, und
zwar znm Tode verurteilten, um sein ganzes Hab und Gut
konfiszieren zu können: denn war jemand zum Tode ver­
urteilt, so fiel Eein Vermögen deni Staate zu.

Klug w.lr des Polyeukt 'XlLT:IIY0(jÜt, aber nicht weniger
klug des Hyperides U:rroA())'{a. Trefflich ist es diesem gelungen,
die Klage des Polyeukt zu einem Werke niedriger Rache zu
stempeln und den Euxenipp zu einem Laien zu machen, der
dem Staate nicht habe schaden können. Über die staats­
gefährlichen Taten seines Klienten aber, die von Polyeukt
sicherlich nicht ganz aus der Luft gegriffen waren, ist er
mit grosser Geste hinweggegangen. ,Wenn ihm in seinem
Verhalten Makedonien gegenüber', so sagt er dem Sinne nacb,
,irgend etwas Verdächtiges nachgewiesen werden kann, so
mögen die Richter getrost mit ihm machen, was wollen',
und wenn Polyeukt die Beschuldigung des Euxenipp vielleicht
deshalb nicht mit Tatsachen belegt hat, weil diese allgemein
bekannt waren, so sieht Hyperides in diesem Mangel nicht
nur etwas Ungesetzmässiges, sondern sagt, PO}J'P,ukt anredend:
OV?f, elXet; yea1JHU el<; 7:11V eloayyeUrw ,du warst bben nicht
imstande, derlei Tatsachen vorzubringen'.

Magdeburg. A. Röh lecke.




